
Modifizierte Stichtagsregelung zur Einführung

von Euro-Banknoten und -Münzen

Gemeinsame Erklärung der Verbände

der Automatenwirtschaft:

• Bundesverband Automatenunternehmer e.V. (BA)

• Bundesverband der Park- und Garagenhäuser e.V.

• Bundesverband Deutscher Tabakwaren-Großhändler und Automatenaufsteller e.V. (BDTA)

• Bundesverband Deutscher Verpflegungs- und Vending-Unternehmen e.V. (bdv)

• Deutscher Automaten-Großhandels-Verband e.V. (DAGV)

• Verband der Deutschen Automatenindustrie e.V. (VDAI)

des Handels und vergleichbarer Dienstleistungen:

• Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE)

• Deutscher Hotel- und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA)

• Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)

• Zentralverband Gewerblicher Verbundgruppen (ZGV)

der Kreditwirtschaft:

• Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR)

• Bundesverband deutscher Banken e.V. (BdB)

• Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. (VÖB)

• Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV)

• Verband deutscher Hypothekenbanken e.V. (VdH)
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Die beteiligten Verbände nehmen folgendes zur Kenntnis:

- Ab 1. Januar 2002 sollen auf Euro lautende Banknoten und Münzen alleiniges

gesetzliches Zahlungsmittel in der Bundesrepublik Deutschland werden. Die

Bundesregierung bereitet den Entwurf eines Begleitgesetzes zur Einführung der Euro-

Banknoten und -Münzen vor, der dem Gesetzgeber so bald wie möglich vorgelegt wird.

- Die Deutsche Bundesbank und das Bundesministerium der Finanzen werden für ihren

Bereich sicherstellen, daß der Umlauf an DM-Banknoten und -Münzen nach dem

1. Januar 2002 innerhalb kurzer Frist umgetauscht werden kann.

- Die Deutsche Bundesbank wird gemäß den bestehenden Gepflogenheiten auf Deutsche

Mark lautende Banknoten und Münzen nach dem 1. Januar 2002 weiterhin in Euro zum

unwiderruflich festgelegten Umrechnungskurs umtauschen.

- Die Modalitäten des Bargeldumtauschs, einschließlich der Bereitstellung einer

ausreichenden Logistik, sind Gegenstand von Gesprächen mit den Verbänden, die von

der Deutschen Bundesbank in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der

Finanzen koordiniert werden. Die Verbände erwarten, daß diese Gespräche zu einer für

alle Seiten befriedigenden Lösung der noch offenen Fragen führen werden. Dies gilt

insbesondere für die frühzeitige Verfügbarkeit von Euro-Münzen zu Testzwecken ab

1999 und von Euro-Münzen und -Banknoten zu Umstellungszwecken spätestens 2001.
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Die Mitglieder der beteiligten Verbände sind über die „Modifizierte Stichtagsregelung“

unterrichtet und haben sie grundsätzlich begrüßt. Vor diesem Hintergrund verpflichten sich

die beteiligten Verbände, auf ihre Mitgliedsunternehmen einzuwirken, damit diese den

Umgang mit Beständen an DM-Bargeld, die nach dem 1. Januar 2002 noch im Umlauf sind,

in ihrem jeweiligen Bereich verläßlich in der nachstehenden Weise handhaben. Dabei

streben sie im Rahmen von Kundenbeziehungen auch über den 28. Februar 2002 hinaus

eine flexible Handhabung an.

1. Gebietsansässige Kreditinstitute mit Schalterbetrieb werden bis zum 28. Februar 2002

auf Deutsche Mark lautende Banknoten und Münzen annehmen.

2. Der Einzelhandel wird bis zum 28. Februar 2002 auf DM lautende Banknoten und

Münzen, davon Münzen bis zu einem Höchstbetrag von 20 DM je Einzelgeschäft, an der

Kasse in Zahlung nehmen.

3. Gebietsansässige Kreditinstitute mit Schalterbetrieb werden bis zum 28. Februar 2002

auf Deutsche Mark lautende Münzen ab 0,10 DM in unmittelbarem Tausch gegen auf

Deutsche Mark lautende Banknoten oder gegen Belastung auf dem Kundenkonto aus

den verfügbaren Kassenbeständen der jeweiligen Geschäftsstelle abgeben.

4. Der Einzelhandel wird bis zum 28. Februar 2002 auf DM lautende Münzen aus

verfügbaren Kassenbeständen des jeweiligen Betriebs abgeben. Dies könnte an

Informationsständen in den Betrieben geschehen.

5. Automaten, die im Zuge des technischen Umstellungsprozesses noch nicht auf Euro

umgestellt sind, werden weiterhin auf DM lautende Banknoten und Münzen annehmen

und als Rückgeld herausgeben.

Bonn und Köln, den 22. Oktober 1998


